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Anerkennung als Prüf- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle für Bauprodukte (Kenn-Nr
HBR01) gemäß neue Bremische Landesbauordnung v. 04.09.2018 -Änderung der
Stellenbezeichnung Antrag v. 22.05.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Überprüfung Ihres Antrages hat ergeben, dass die Anerkennungsvoraussetzungen für die
Anerkennung als Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle erfüllt sind.

Wir sprechen folgende Anerkennung gemäß § 24 Abs. 1 der Bremischen Landesbauordnung
(BremLBO) vom 4. September 2018 (BremGBI. S. 320)aus.

Die Leibniz-lnstitut für Werkstofforientierte Technologie - IWT
Amtliche Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen
Paul - Feiler - Straße 2
28199 Bremen

Kennziffer: HBR01
wird als

Tl Dienstgebäude

Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der Übereinstimmung
(§ 22 Absatz 2)
Zertifizierungsstelle (§ 23 Absatz 1)
Uberwachungsstelle für die Fremdüberwachung (§ 23 Absatz 2)
Überwachungsstelle für die Überwachung nach § 16a Absatz 7 und
§ 25 Absatz 2
Prüfstelle für die Überprüfung nach § 16a Absatz 6 und § 25 Absatz 1 gemäß 5^24 Absatz
1 Satz 1 Nrn. 2, 3, 4, 5 und 6 der BremLBO für die in den Anlagen 1a, 1b, ^;<crtifai1<^
aufgeführten Bauprodukte anerkannt /^^^^^%

Contrescarpe 72,
28195 Bremen
Hochgarage Herdentor
Hochgarage Am Bahnhof

Eingang
Contrescarpe 72
28195 Bremen

Bus / Straßenbahn

Haltestellen
hlerdentor

Bankverbindungen
Sparkasse Bremen
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Deutsche BundesbankDeutsche Bundesbank ^y 61 ,A?;./'
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Die Anlagen 1 a bis 1d sind Bestandteil des Anerkennungsbescheids.

Es gelten die jeweils aktuelle Ausgabe der Bremischen Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (BremWTB) und die aktuelle Fassung des Teiles 1 des Verzeichnisses der Prüf-,
Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen. Die Anerkennung liegen
die Bremische Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (BremWTB) vom 10. September
2018 und der Teil 1 des Verzeichnisses der Prüf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den
Landesbauordnungen, Stand: März 2020, zugrunde.

Leiter der Prüf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle:
(außer lfd. Nr. 3 Teil 5 und lfd. Nr. 6 Teil 6 des
Verzeichnisses der Prüf-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen)
Stellvertreter:
Stellvertreter:

Leiter der Prüf-, Uberwachungsstelle:
(lfd. Nr. 3 Teil 5 und lfd. Nr. 6 Teil 6 des
Verzeichnisses der Prüf-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen)

Herr Dipl. -Ing. Axel Meyer

Herr Dipl. -Ing. (FH) Hakan Aycil
Herr Dipl. -Ing. Frank Hlawatsch

Herr Dipl. -Ing. Frank Hlawatsch

Die Anlagen 2 bis 6 und die sich hieraus ergebenden Pflichten sind zu beachten.

Für die Durchführung von Prüfungen zur Bestimmung der Formaldehydabgabe von Holzwerkstoffen,
zur Bestimmung des Brandverhaltens sowie des Feuerwiderstandes im Rahmen der
Fremdüberwachung sind Unteraufträge an bauaufsichtlich anerkannte Stellen mit entsprechender
Prüfkompetenz zu erteilen.

Die in der Anlage beiliegenden Hinweise des Deutschen Institut für Bautechnik sind zu beachten.
Kopien der erteilten Ubereinstimmungszertifikatefür Bauprodukte mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung sind dem zuständigen Fachreferat des Deutschen Instituts für Bautechnik zu übermitteln.

Der Bescheid vom 14. 03. 2016 wird durch den neuen zusammenfassenden Anerkennungsbescheid
ersetzt mit Ausnahme der Anerkennung als Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor
Abgabe der Ubereinstimmungserklärung, als Uberwachungsstelle für die Fremdüberwachung und als
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nach der im
Bescheid vom 14. 03. 2016 in Bezug genommen ehemaligen Bauregelliste A Teil 1.

Die Anerkennung wird hiermit widerruflich erteilt. Die Anerkennung kann insbesondere widerrufen
werden, wenn die Prüf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle gegen die Pflichten aus

den Auflagen zum Bescheid über die Anerkennung als Prüfstelle für die Überprüfung von
Bauprodukten vor Bestätigung der Übereinstimmung gemäß Anlage 2,
den Auflagen zum Bescheid über die Anerkennung als Zertifizierungsstelle gemäß Anlage 3,
den Auflagen zum Bescheid über die Anerkennung als Uberwachungsstelle für die
Fremdüberwachung gemäß Anlage 4,
den Auflagen zum Bescheid über die Anerkennung als Überwachungsstelle für die
Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei Bauarten gemäß Anlage 5,
den Auflagen zum Bescheid über die Anerkennung als Prüfstelle für die Überprüfung von
Herstellern von Bauprodukten und Anwendern von Bauarten gemäß Anlage 6,

oder den zusätzlich erteilten Auflagen verstoßen wird. Auflagen können nachträglich geändert oder

ergänzt werden. ^^T^

^. "81
. Srem«« '
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Gebühren:

Diese Anerkennung ist gemäß § 1 Abs. 1 der Kostenverordnung Bau (BauKostV) gebührenpflichtig.
Die Gebühr bemisst sich nach Ziffer 102.01.03 des Kostenverzeichnisses der BauKostV. Die
Beiliegende Gebührenrechnung ist Bestandteil dieses Bescheides.

Die Gebühr für diesen Bescheid wird auf 1.200   festgesetzt

Ferner bitten wir Sie die beigefügte Rechnung vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) über eine
Höhe von 1.470   unverzüglich zu begleichen.

Rechtsbehelfsbelehrun :
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Ein Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Senatorin für Klimaschutz,
Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, Contrescarpe 72, 28195 Bremen, zu erheben.

Bein einem Widerspruch bleibt die Fälligkeit der Gebühr unverändert bestehen. Es wird darauf
hingewiesen, dass bei Einlegung eines Widerspruches die Gebühr nicht eingezogen wird, im Falle der
Erfolgslosigkeit des Widerspruches jedoch Aussetzungszinsen/Säumniszuschläge vom Tag der
Fälligkeit an erhoben wird.

Eine Durchschrift dieses Bescheides erhält das Deutsche Institut für Bäutechnik in Berlin.

Eine Anerkennung umfasst 20 Seiten ind. der Anlagen 1a bis 1 d (Bauproduktenliste) und 2 bis 6
(Hinweise des Deutschen Institut für Bautechnik).

Bremen, den 04. 02. 2021

Im Auftrag

uhammad i^. 6re^'

Anla en:
Hinweise- und Auflagenblätter de DIBt's (Anlagen 1 bis 6)
Rechnung DIBt
Rechnung SKUMS
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Deutsches
Jns't.itu;

für
Bautechnik DIBt

Anlage 1 a Seite 1 von 2

zum Schreiben vom 07. 01.2021

über die Anerkennung des Leibniz-lnstitut für Werkstofforientierte Technologien - IWT, Amtliche
Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen (MPA Bremen), Paul-Feller-Straße 1, 28199 Bremen,
(HBR01) als Prüf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung

1. Bauprodukte mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung entsprechend Teil 1 des Verzeichnisses
der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen

lfd. Nr. der zugehörige
Zulas- Zulassungs-
sungs- nummern
gruppe

1. 1/4

1. 1/10

1. 2/1

1.4/1

1.4/2

1,4/4
1.4/5

1.4/7
1.4/8

1.4/9

1.4/10

1. 5/1

1.6/2
2. 1/1

2. 1/2

2. 1/3

Z-3.33-
Z-3.35-
bis
Z-3.37-
Z-3.39-
Z-3.51-

Z-1. 1-..
Z-1. 2-..
Z-1. 3-..
Z-1. 8-..
Z-15. 1-
Z-15.4-,
Z-15. 6-,

Z-15. 1-..
Z-15.2-..

Z-15.2-..
Z-15. 2-..
Z-15. 20-
Z-15.3-..
Z-15. 10-

Z-15. 1-...

Z-15. 11-
Z-15. 12-
Z-31. 1-..
Z-31.4-..
Z-2.2-...
Z-17. 1-..
Z-17.21-
Z-17.1-..
Z-17. 4-..
Z-17. 1-..
Z-17. 23-

Bezeichnung der
Zulassungsgruppe

Prüfstelle
nach § 24
Abs. 1 Satz 1
Nr. 2
BremLBO

Anerkennung als

Uberwa-
chungsstelle
nach § 24
Abs. 1 Satz 1
Nr. 4
BremLBO

Anorganische Betonzusatz-
Stoffe

Von DIN 1045 abweichender
Beton
Betonstähle, ohne
Betonstahlverbindungen

Stahlbeton-Deckenbauarten;
Ringbalken- und Sturzschalung
mit Bewehrungselement;
bewehrte Balkonplatten;
Stürze, tra end, stabbewehrt
Biegesteife Bewehrung
(Gitterträger) für
Stahlbetondecken und -wände
Wandbauarten
Schalungssteine für
Wandbauarten
Stahlbetonstützen
Spannbeton-Hohlplattendecken
Klimadecken

Bewehrungselemente für
Schubbewehrung im
Stützenbereich punktförmig

estützter Platten

Vorgespannte Elementdecken,
vor es annte Flachstürze
Bauprodukte aus Faserzement

Bewehrter Leichtbeton
Ziegel (Steine und Elemente)

Wandtafeln aus Ziegeln

Steine und Elemente aus
unbewehrtem Beton oder
Leichtbeton

x

x

x

x

x

x

x

Zertifizie-
rungsstelle
nach § 24
Abs. 1 Satz 1
Nr. 3
BremLBO

x

x

x

x

x

x

x

200053583-482405



Deutsches
Institut

für
Bautechnik DIBt

Anlage 1 a Seite 2 von 2

zum Schreiben vom 07.01.2021

über die Anerkennung des Leibniz-lnstitut für Werkstofforientierte Technologien - IWT, Amtliche
Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen (MPA Bremen), Paul-Feller-Straße 1, 28199 Bremen,
(HBR01) als Prüf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung

lfd. Nr. der zugehörige
Zulas- Zulassungs-
sungs- nummern
gruppe

2. 1/4

2. 1/5

2. 1/6

2. 1/7

2. 1/8

2.2/1

3.2/2
3.2/5

4. 3/2
31. 1/3

31. 1/4

Z-17. 1-..
Z-17.22-
Z-17. 1-..
Z-17. 4-..

Z-17. 1-...
Z-17.24-
Z-17. 1-...
Z-17. 4-..

Z-17. 1-...
Z-17. 4-..

Z-17. 1-...
Z-17.3-...
Z-9. 1-...
Z-9. 1-...

Z-26.2-...
Z-42. 1-...
Z-42.2-...
Z-42. 3-...

Z-42. 1-...
Z-42.2-...
Z-42.3-...
Z-53. 5-.

Bezeichnung der
Zulassungsgruppe

Prüfstelle
nach § 24
Abs. 1 Satz 1
Nr. 2
BremLBO

Anerkennung als

Uberwa-
chungsstelle
nach § 24
Abs. 1 Satz 1
Nr. 4
BremLBO

Zertifizie-
rungsstelle
nach § 24
Abs. 1 Satz 1
Nr. 3
BremLBO

Kalksandstein und -elemente

Wandtafeln aus
Kalksandsteinen und

-elementen
Steine und Elemente aus
unbewehrtem Porenbeton
Wandtafeln aus Steinen und
Elementen aus unbewehrtem
Porenbeton

Wandtafeln aus Steinen und
Elementen aus unbewehrtem
Beton und Leichtbeton
Mauermörtel

S errholz im Gerüstbau
Faserplatten, organisch
ebunden

Verbundträ er
Rohre, Formstücke, Schächte,
Innenauskleidungen aus
Faserzement,
Sanierungsverfahren mit
Faserzement
Rohre, Formstücke, Schächte,
Innenauskleidungen aus Beton
und Stahlbeton,
Sanierungsverfahren mit Beton
und Stahlbeton

x

x

x

x

x

x

x

x

200053583-482405



Deutsches
Institut

für
Bautechnik DIBt

Anlage 1b Seite 1 von 2

zum Schreiben vom 07. 01.2021

über die Anerkennung des Leibniz-lnstitut für Werkstofforientierte Technologien - IWT, Amtliche
Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen (MPA Bremen), Paul-Feller-Straße 1, 28199 Bremen,
(HBR01) als Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung

2. Bauprodukte der Bremischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (BremWTB)
Kapitel C 2

lfd. Nr. Bauprodukt

C 2. 1 11 Zement mit frühem
Erstarren (FE-Zement) und
schnell erstarrender
Portland- und
Portlandkompositzement
SE-Zement

C 2. 1. 1. 2 Zement mit einem
erhöhten Anteil an
or anischen Bestandteilen

C 2. 1. 2. 1 Trass
C 2. 1. 3. 1 Betonstabstahl
C 2. 1. 3.2 Betonstahlmatten
C 2. 1. 3. 3 Betonstahl in

Rin en/Bewehrun sdraht
C 2. 1. 3. 4 Gitterträ er
C 2. 1. 4. 1 S ritzbeton
C 2. 1.4. 3 Beton nach Eigen-

schaften, Beton nach
Zusammensetzun

C 2. 1.4. 5 Vergussmörtel,
Ver ussbeton

C 2. 1. 5. 1 Betonfenster
C 2. 1. 5.2 Statisch mitwirkende Ziegel

für Decken mit nicht
vor eferti ten Trä em

C 2. 1. 5.4 Tragende Fertigteile aus
Beton, Stahlbeton oder
Spannbeton, welche nicht
den harmonisierten
Produktnormen
ents rechen

C 2.2. 1 Statisch mitwirkende Ziegel
für Ver usstafeln

C 2.2.2 Mauertafeln und
Ver usstafeln

C 2. 3. 1. 2 Tragwerkeaus
Balkenschichtholz,
Brettschichtholz oder
Furnierschichtholz aus
Nadelholz mit
Na el lattenverbindun en

Prüfstelle nach
§ 24 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1
BremLBO

Anerkennung als
Prüfstelle nach Uberwachungs- Zertifizierungs-
§ 24 Abs. 1 stelle nach § 24 stelle nach § 24
Satz 1 Nr. 2 Abs. 1 Satz 1 Abs. 1 Satz 1
BremLBO Nr. 4 BremLBO Nr. 3 BremLBO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

200054440-483171



Deutsches
Institut

für
Bautechnik DIBt

Anlage 1b Seite 2 von 2

zum Schreiben vom 07. 01.2021

über die Anerkennung des Leibniz-lnstitut für Werkstofforientierte Technologien - IWT, Amtliche
Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen (MPA Bremen), Paul-Feller-Straße 1, 28199 Bremen,
(HBR01) als Prüf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung

lfd. Nr. Bauprodukt

C 2. 3. 1 4 Beidseitig bekleidete oder
beplankte nicht geklebte
Wand-, Decken- und
Dachelemente, z. B.
Tafelelemente für
Holzhäuser in Tafelbauart

C 2. 12. 1. 11 Faserzementrohre und
-formstücke für
Hausentwässerungs-
s steme

C 2. 12. 1. 12 Faserzementrohre und
-formstQcke für
Abwasserkanäle

C 2. 12. 1. 13 Faserzementschächte für
erdverlegte Abwasser-
kanäle und -leitun en

C 2. 15. 15 Betonschalungssteine für
Gärfuttersilos und
Güllebehälter in Biogas-
La er- und AbfQllanla en

Prüfstelle nach
§ 24 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1
BremLBO

Anerkennung als
Prüfstelle nach Überwachungs-
§ 24 Abs. 1 stelle nach § 24
Satz 1 Nr. 2 Abs. 1 Satz 1
BremLBO Nr. 4 BremLBO

Zertifizierungs-
stelle nach § 24
Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 BremLBO

200054440-483171



Deutsches
Institut

für
Bautechnik DIBt

Anlage 1c Seite 1 von 1

zum Schreiben vom 07. 01. 2021

über die Anerkennung des Leibniz-lnstitut für Werkstofforientierte Technologien - IWT, Amtliche
Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen (MPA Bremen), Paul-Feller-Straße 1, 28199 Bremen,
(HBR01) als Prüf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung

3. Überwachungsstelle für die Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei Bauarten
entsprechend Teil 5 des Verzeichnisses der Prüf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen nach
den Landesbauordnungen

lfd. Nr. Anerkennungsgegenstand

Überwachung des Herstellens und des
Einbaus von Beton mit höherer Festigkeit
und anderen besonderen Eigenschaften
(Beton der Uberwachungsklasse 2 oder 3)
auf Baustellen
Überwachung der Instandsetzung von
tragenden Betonbauteilen, deren
Standsicherheit efährdet ist

Anerkennung als
Uberwachungsstelle für die
Überwachung
nach 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BremLBO

200053583-482405



Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Seite 1 von 1

DIBt
Anlage 1 d

zum Schreiben vom 07.01.2021

über die Anerkennung des Leibniz-lnstitut für Werkstofforientierte Technologien - IWT, Amtliche
Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen (MPA Bremen), Paul-Feller-Straße 1, 28199 Bremen,
(HBR01) als Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung

4. Prüfstelle für die Überprüfung von Herstellern von Bauprodukten und Anwendern von
Bauarten entsprechend Teil 6 des Verzeichnisses der Prüf-, Uberwachungs- und Zertifizierungs-
stellen nach den Landesbauordnungen

lfd. Nr.

5.1

5.2

5.3

Anerkennungsgegenstand

Eignungsnachweis zur Herstellung undzum
Einbau von Beton mit höherer Festigkeit und
anderen besonderen Eigenschaften (Beton
der Überwachungsklasse 2 oder 3) auf
Baustellen
Eignungsnachweis zur Herstellung von
Trans ortbeton
Eignungsnachweis zur Herstellung von
vorgefertigten tragenden Bauteilen aus Beton
der Überwachun sklasse 2 oder 3

Eignungsnachweis zur Instandsetzung von
tragenden Betonbauteilen, deren
Standsicherheit efährdet ist

Anerkennung als
Prüfstelle für die Überprüfung
nach 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 BremLBO

200053583-482405



An läge 2

zum Bescheid vom

Deutsches
(nstitut

für
Bautedinik

Seite 1 von 1

DIBt

Auflagen
zum Bescheid über die Anerkennung als

Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der Übereinstimmung
(Fassung 01/2013)

Dieser Bescheid wird mit folgenden Auflagen erteilt:

1. Die Probenahme hat durch Beauftragte der Prüfstelle zu erfolgen.

2. Die Prüfstelle hat regelmäßig an einem Erfahrungsaustausch der für das Bauprodukt anerkannten Prüf-
stellen teilzunehmen.

3. Über das Ergebnis der Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der Übereinstimmung sind
Prüfberichte anzufertigen, die dem Hersteller zu übermitteln sind.

4. Für bestimmte Aufgaben im Rahmen der Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der
Übereinstimmung dürfen nur solche Unterauftragnehmer eingeschaltet werden, die im Anerkennungs-
bescheid namentlich aufgeführt sind, sofern sie nicht gleichfalls dafür als Prüfstelle für die Überprüfung
von Bauprodukten vor Bestätigung der Übereinstimmung anerkannt sind.

130013530



Deutsches
Institut

fiir
ßautechnik DIBt

Anlage 3

zum Bescheid vom

Seite 1 von 1

Auflagen
zum Bescheid über die Anerkennung als Zertifizierungsstelle

(Fassung 01/2013)

Dieser Bescheid wird mit folgenden Auflagen erteilt

1. Das Übereinstimmungszertifikat ist durch den Leiter der Zertifizierungsstelle zu unterzeichnen. Es muss
sich auf ein bestimmtes Bauprodukt und das jeweilige Herstellwerk beziehen.

2. Bei der Feststellung von groben Verstößen gegen die Bestimmungen der in der Bauregelliste A Teil 1
bekannt gemachten technischen Regeln, der, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses oder der Zustimmung im Einzelfall ist unverzüglich eine Son-
derüberwachung durch die Uberwachungsstelle anzuordnen.

3. Bei

wiederholt auftretenden Mängeln,
schwerwiegenden Mängeln,
Beendigung der Zertifizierungstätigkeit

ist vom Leiter der Zertifizierungsstelle an den Hersteller eine schriftliche Erklärung der Ungültigkeit des
Übereinstimmungszertifikates abzugeben und das Übereinstimmungszertifikat zur Anbringung eines
Ungültigkeitsvermerks zurückzufordern.

4. Bei schwerwiegenden Mängeln an Bauprodukten, von denen Gefahren im Sinne der § 3 Abs. 1 MBO
entsprechenden Bestimmungen der Landesbauordnungen zu erwarten sind, ist die jeweilige oberste
Bauaufsichtsbehörde über die Erklärung der Ungültigkeit des Übereinstimmungszertifikates unter Angabe
der Gründe zu unterrichten, und, wenn die Verwendbarkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung nachgewiesen wird, auch das Deutsche Institut für Bautechnik. Für die bis zum Zeitpunkt der
Erklärung der Ungültigkeit des Ubereinstimmungszertifikates hergestellten Bauprodukte ist eine
Sonderüberwachung zu veranlassen.

5. Die Zertifizierungsstelle hat regelmäßig an einem Erfahrungsaustausch der für das Bauprodukt aner-
kannten Zertifizierungsstellen teilzunehmen. ,
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Dieser Bescheid wird mit folgenden Auflagen erteilt:

1. Sind in den in der Bauregelliste A Teil 1 bekannt gemachten technischen Regeln, der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im
Einzelfall keine anderweitigen Regelungen getroffen, ist die Fremdüberwachung in angemessenem
Abstand zweimal im Jahr durchzuführen.

2. Bei der Feststellung von groben Verstößen gegen die Bestimmungen der in der Bauregelliste A Teil 1
bekannt gemachten technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall sind unverzüglich Sonderüber-
wachungen durchzuführen und die vom Hersteller eingeschaltete Zertifizierungsstelle zu benachrichtigen.
Anordnungen derZertifizierungsstelle ist Folge zu leisten.

3. Bei schwerwiegenden Mängeln an Bauprodukten, von denen Gefahren im Sinne der § 3 Abs. 1 MBO
entsprechenden Bestimmungen der Landesbauordnungen zu erwarten sind, ist die jeweilige oberste
Bauaufsichtsbehörde und, wenn die Verwendbarkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
nachgewiesen wird, auch das Deutsche Institut für Bautechnikzu benachrichtigen.

4. Die Überwachungsberichte sind dem Hersteller und auf direktem Weg der Zertifizierungsstetle unver-
züglich und unaufgefordert zu übermitteln.

5. Die Zertifizierungsstelle ist unverzüglich über eine Beendigung der überwachungstätigkeit unter Angabe
der Gründe zu unterrichten.

6. Für bestimmte Aufgaben im Rahmen der Fremdüberwachung dürfen nur solche Unterauftragnehmer
eingeschaltet werden, die im Anerkennungsbescheid namentlich aufgeführt sind, sofern sie nicht
gleichfalls dafür als Uberwachungsstelle anerkannt sind.

7. Die Überwachungsstelle hat regelmäßig an einem Erfahrungsaustausch der für das Bauprodukt aner-
kannten Uberwachungsstellen teilzunehmen.

8. Ist für das Bauprodukt die Beteiligung an Ringversuchen vorgeschrieben oder von der Anerkennungs-
behörde gefordert und führt die Uberwachungsstelle die Produktprüfung nicht selbst durch, sondern
vergibt sie im Unterauftrag an einen oder mehrere Unterauftragnehmer, so gilt diese Vorschrift oder
Forderung sinngemäß für den/die Unterauftragnehmer
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1 Sind für die betreffenden Bauprodukte oder Bauarten in den in der BauregellisteA Teil 1 bekannt
gemachten technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall keine Regelungen getroffen, ist die
Häufigkeit der Überwachung durch die Uberwachungsstelle festzulegen.

2. Bei schwerwiegenden Mängeln bezüglich der Herstellung, des Einbaus oder der Instandhaltung von
Bauprodukten oder bei Bauarten, von denen Gefahren im Sinne der dem § 3 Abs. 1 MBO entspre-
chenden Bestimmungen der Landesbauordnungen zu erwarten sind, ist die jeweilige oberste Bau-
aufsichtsbehörde und, wenn die Verwendbarkeit des betreffenden Bauprodukts oder die Anwendbarkeit
der betreffenden Bauart durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nachgewiesen wird, auch das
Deutsche Institut für Bautechnik zu benachrichtigen.

3. Über das Ergebnis der Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei Bauarten sind
Uberwachungsberichte auszufertigen, die den entsprechenden ausführenden Unternehmen zu
übermitteln sind. Die Überwachungsberichte sind durch den Leiter der Überwachungsstelle zu
unterzeichnen.

4. Für bestimmte Aufgaben im Rahmen der Überwachung dürfen nur solche Unterauftragnehmer
eingeschaltet werden, die im Anerkennungsbescheid namentlich aufgeführt sind, sofern sie nicht
gleichfalls dafür als Uberwachungsstelle für die Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei
Bauarten anerkannt sind.

5. Die Uberwachungsstelle hat regelmäßig an einem Erfahrungsaustausch der als Uberwachungsstelle für
die Überwachung von Tätigkeiten mit dem gleichen Bauprodukt oder bei der gleichen Bauart anerkannten
Uberwachungsstellen teilzunehmen.
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1 Über das Ergebnis der Überprüfung von Herstellern von Bauprodukten und Anwendern von Bauarten
sind Prüfberichte anzufertigen, die dem Hersteller oder Anwender zu übermitteln sind. Die Prüfberichte
sind durch den Leiter der Prüfstelle zu unterzeichnen.

2. Sofern im Rahmen der Überprüfung von Herstellern von Bauprodukten und Anwendern von Bauarten
Produktprüfungen durchzuführen sind, hat die Probenahme unter der Verantwortung der Prüfstelle zu
erfolgen.

3. Für bestimmte Aufgaben im Rahmen der Überprüfung von Herstellern von Bauprodukten und Anwendern
von Bauarten dürfen nur solche Unterauftragnehmer eingeschaltet werden, die im
Anerkennungsbescheid namentlich aufgeführt sind, sofern sie nicht gleichfalls dafür als Prüfstelle für die
Überprüfung von Herstellern von Bauprodukten und Anwendern von Bauarten anerkannt sind.

4. Die Prüfstelle hat regelmäßig an einem Erfahrungsaustausch der für die Überprüfung von Herstellern des
gleichen Bauprodukts oder von Anwendern der gleichen Bauart anerkannten Prüfstellen teilzunehmen.
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Hinweise für die Tätigkeit von
Prüfstellen für die Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der Übereinstimmung

(Fassung 01/2013)

Für die Tätigkeit als Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der Übereinstimmung
sind folgende Hinweise zu beachten:

1. Die Durchführung der Überprüfung des Bauprodukts vor Bestätigung der Übereinstimmung hat ent-
sprechend den Prüfverfahren zu erfolgen, die in den für das Bauprodukt in der Bauregelliste A Teil 1
bekannt gemachten technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall festgelegt sind.

2. Hat die Prüfstelle festgestellt, dass das Bauprodukt mit den technischen Regeln, der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im
Einzelfall übereinstimmt, bestätigt sie dies in einem Prüfbericht. In diesem Bericht ist der Hersteller darauf
hinzuweisen, dass bei wesentlichen Änderungen der technischen Regel, der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung, des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses, der Zustimmung im Ein-
zelfall oder der Produktionsbedingungen eine erneute Prüfung des Bauprodukts vor der weiteren
Bestätigung der Übereinstimmung notwendig sein kann.

3. Bei der Überprüfung des Bauprodukts auf Übereinstimmung mit der technischen Regel, der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im
Einzelfall, kann in Sonderfällen auch auf vom Hersteller zur Verfügung gestellte Unterlagen der
werkseigenen Produktionskontrolle zurückgegriffen werden.

4. Der erforderliche regelmäßige Erfahrungsaustausch der für das Bauprodukt anerkannten Prüfstellen ist
von diesen selbst zu veranlassen und gemeinsam zu organisieren.

5. Im Übrigen wird auf die Voraussetzungen und Pflichten der auf der Muster-Verordnung über die Aner-
kennung als Prüf-, Uberwachungs- oder Zertifizierungsstelle nach Bauordnungsrecht (PÜZ-Anerken-
nungsverordnung - PUZAVO) basierenden Bestimmungen der Länder und die Auflagen zum Bescheid
über die Anerkennung als Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der
Übereinstimmung verwiesen.
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(Fassung 01/2013)

Für die Tätigkeit als Zertifizierungsstelle sind die folgenden Hinweise zu beachten. Sie sind in den internen
schriftlichen Anweisungen für die Durchführung der Aufgaben der Zertifizierungsstelle sowie im
Zertifizierungsvertrag zu berücksichtigen.

1. Zum Zertifizierungsveri'ahren gehören:

a) die regelmäßige Feststellung, dass das Bauprodukt einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer Fremdüberwachung unterliegt

b) die regelmäßige Beurteilung und Bewertung der Ergebnisse der Fremdüberwachung sowie die
regelmäßige Bestätigung, dass das Bauprodukt mit den Bestimmungen der. in der Bauregelliste A
Teil 1 bekannt gemachten technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses oder der Zustimmung im Einzelfall übereinstimmt

c) Informationen an das Herstellwerk bezüglich der Bestimmungen zur Kennzeichnung der Bauprodukte
entsprechend der Übereinstimmungszeichen-Verordnung des Sitzlandes des Herstellwerks

d) die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates für ein Bauprodukt und Herstellwerk

e) die regelmäßige Durchführung der unter a) und b) genannten Tätigkeiten entsprechend der
festgelegten Uberwachungshäufigkeit

f) das Ergreifen geeigneter Maßnahmen, wenn festgestellt wird, dass das Bauprodukt den in der
Bauregelliste A Teil 1 bekannt gemachten technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall nicht
mehr entspricht oder andere Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, insbesondere

bei groben Verstößen gegen die Bestimmungen der technischen Regeln, der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, des allgemeinen bauaufsichtljchen Prüfzeugnisses oder der
Zustimmung im Einzelfall Sonderüberwachungen durch die Überwachungsstelle anzuordnen,

bei wiederholt auftretenden oder schwerwiegenden Mängeln oder Beendigung der
Zertifizierungstätigkeit eine schriftliche Erklärung der Ungültigkeit des Ubereinstimmungszertifikats
an den Hersteller abzugeben und von ihm das Ubereinstimmungszertifikat zurückzufordern, um
einen Ungültigkeitsvermerk anzubringen,

bei schwerwiegenden Mängeln an Bauprodukten, von denen Gefahren im Sinne der § 3
Abs. 1 MBO entsprechenden Bestimmungen der Landesbauordnungen zu erwarten sind, die
Jeweilige oberste Bauaufsichtsbehörde und, wenn die Verwendbarkeit durch eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung nachgewiesen wird, auch das Deutsche Institut für Bautechnik über die
Erklärung der Ungültigkeit des Ubereinstimmungszertifikates zu unterrichten.

2. Die Zertifizierungsstelle nimmt ihre Tätigkeit für einen hlersteller erst dann auf, wenn dieser sich ihr
gegenüber zu Folgendem verpflichtet hat:

a) auf Anfrage Prüf-, Uberwachungs- und Konstruktionspläne oder vergleichbare Unterlagen sowie
Informationen über Produkteigenschaften und -Zusammensetzungen, das Herstellungsverfahren,
wesentliche Teile der fertigungsbezogenen Werkseinrichtung und das maßgebende Fachpersonal
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Für die Tätigkeit als Uberwachungsstelle für die Fremdüberwachung sind die folgenden Hinweise zu beachten.
Sie sind in den internen schriftlichen Anweisungen für die Durchführung der Aufgaben der Uberwachungsstelle
sowie im Uberwachungsvertrag zu berücksichtigen.

1. Zur Fremdüberwachung gehören:

a) die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle

b) die Erstprüfung des Bauprodukts

c) die regelmäßige Inspektion und Beurteilung des Werkes und des Bauprodukts

d) die regelmäßige Überprüfung der werkseigenen Produktionskontrolle

e) die regelmäßige Probenahme und Durchführung der Produktprüfung

f) das regelmäßige Ausstellen von Uberwachungsberichten

g) die regelmäßige Überprüfung der ordnungsgemäßen Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem
Ubereinstimmungszeichen entsprechend der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung des Sitzlandes
des Herstellwerkes

h) das Ergreifen geeigneter Maßnahmen, wenn festgestellt wird, dass das Bauprodukt den in der
Bauregelliste A Teil 1 bekannt gemachten technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall nicht
mehr entspricht oder andere Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, insbesondere

den Hersteller aufzufordern, die Mängel innerhalb einer von der Uberwachungsstelle festzulegen-
den Frist zu beseitigen,

bei schwerwiegenden Mängeln eine Sonderüberwachung einschließlich Probenahme und Pro-
duktprüfung nach Ablauf dieser Frist durchzuführen,

bei schwerwiegenden Mängeln an Bauprodukten, von denen Gefahren im Sinne der § 3
Abs. 1 MBO entsprechenden Bestimmungen der Landesbauordnungen zu erwarten sind, die vom
Hersteller eingeschaltete Zertifizierungsstelle und die jeweilige oberste Bauaufsichtsbehörde und,
wenn die Verwendbarkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nachgewiesen wird,
auch das Deutsche Institut für Bautechnik zu benachrichtigen.

2. Die Fremdüberwachung einschließlich Produktprüfung ist entsprechend den Bestimmungen der in der
Bauregelliste A Teil 1 bekannt gemachten technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses oder der Zustimmung im Einzelfall
durchzuführen.

3. Die Ergebnisse einer vorangegangenen Fremdüberwachung durch eine andere dafür anerkannte Uber-
wachungsstelle können berücksichtigt werden.
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von Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei Bauarten
(Fassung 01/2013)

Für die Tätigkeit als Überwachungsstelle für die Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei
Bauarten sind die folgenden Hinweise zu beachten. Sie sind in den internen schriftlichen Anweisungen für die
Durchführung der Aufgaben der Uberwachungsstelle sowie im Überwachungsvertrag zu berücksichtigen.

1. Zur Überwachung gehören:

a) die Erstinspektion und Beurteilung der Tätigkeit und deren Kontrolle durch den Ausführenden am
entsprechenden Ausführungsort

b) die weitere stichprobenartige Inspektion und Beurteilung der Tätigkeit am entsprechenden
Ausführungsort

c) die weitere stichprobenartige Überprüfung der Kontrolle der Tätigkeit durch den Ausführenden am
entsprechenden Ausführungsort

d) das Ausstellen von Uberwachungsberichten nach jeder durchgeführten Inspektion

e) das Ergreifen geeigneter Maßnahmen, wenn festgestellt wird, dass die Herstellung, der Einbau oder
die Instandhaltung von Bauprodukten oder bei Bauarten den einschlägigen Technischen
Baubestimmungen nicht mehr entspricht oder andere Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind,
insbesondere

- das ausführende Unternehmen aufzufordern, die Mängel innerhalb einer von der überwa-
chungsstelle festzulegenden Frist zu beseitigen,

- bei schwerwiegenden Mängeln nach Ablauf dieser Frist eine Überwachung durchzuführen,

- bei schwerwiegenden Mängeln, von denen Gefahren im Sinne der dem § 3 Abs. 1 MBO ent-
sprechenden Bestimmungen der Landesbauordnungen zu erwarten sind, die jeweilige oberste
Bauaufsichtsbehörde und, wenn die Verwendbarkeit des betreffenden Bauprodukts oder die
Anwendbarkeit der betreffenden Bauart durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nachge-
wiesen wird, auch das Deutsche Institut für Bautechnik zu benachrichtigen.

2. Die Überwachung ist entsprechend den einschlägigen Technischen Baubestimmungen durchzuführen.

3. Die Ergebnisse einer vorangegangenen Überwachung durch eine andere dafür anerkannte Über-
wachungsstelle können berücksichtigt werden.

4. Die Uberwachungsstelle nimmt ihre Tätigkeit für ein ausführendes Unternehmen erst dann auf, wenn
dieses sich ihr gegenüber verpflichtet hat,

a) die Einrichtung und Durchführung der Kontrolle der Tätigkeit nachzuweisen und deren Ergebnisse
vorzulegen,

b) sicherzustellen, dass die Beauftragten der Uberwachungsstelle während der Betriebsstunden.
unangekündigt den entsprechenden Ausführungsort betreten und die im Zusammenhang mit der
Überwachung erforderlichen Handlungen vornehmen können,
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Für die Tätigkeit als Prüfstelle für die Überprüfung von Herstellern von Bauprodukten und Anwendern von
Bauarten sind folgende Hinweise zu beachten:

1. Die Durchführung der Überprüfung von Herstellern von Bauprodukten und Anwendern von Bauarten
bezüglich der erforderlichen Ausbildung und beruflichen Erfahrung der Fachkräfte sowie der erfor-
derlichen Vorrichtungen hat nach den technischen Regeln zu erfolgen, die für den jeweiligen
Fall/Anerkennungsbereich in der für den Sitz des betreffenden Herstellers/Anwenders geltenden
Hersteller- und Anwenderverordnung bekannt gemacht sind.

2. Hat die Prüfstelle festgestellt, dass der Hersteller des Bauprodukts oder der Anwender der Bauart die für
den jeweiligen Fall/Anerkennungsbereich bezüglich der Sachkunde und Erfahrung seiner Fachkräfte und
besonderen Vorrichtungen geltenden technischen Regeln erfüllt, dokumentiert sie dies in einem Bericht
über die "Überprüfung des Herstellers des Bauprodukts .... oder des Anwenders der Bauart..., ". Dabei ist
der Hersteller oder Anwender auf die jeweils geltende Befristung des Nachweises sowie darauf
hinzuweisen, dass bei wesentlichen Änderungen der technischen Regeln oder der Bedingungen der
Ausführung, der Herstellung, des Einbaus oder der Instandsetzung beim Hersteller oder Anwender eine
erneute Überprüfung notwendig werden kann.

3. Der erforderliche regelmäßige Erfahrungsaustausch der für das Bauprodukt anerkannten Prüfstellen ist
von diesenselbst zu veranlassen und gemeinsam zu organisieren.

4. Im Übrigen wird auf die Voraussetzungen und Pflichten der auf der Muster-Verordnung über die Aner-
kennung als Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle nach Bauordnungsrecht (PUZ-Anerken-
nungsverordnung - PÜZAVO) sowie der auf der Muster-Hersteller und Anwenderverordnung (MHAVO)
basierenden Bestimmungen der Länder und die Auflagen zum Bescheid Ober die Anerkennung als
Prüfstelle für die Überprüfung von Herstellern von Bauprodukten und Anwendern von Bauarten
verwiesen.
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